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I

( Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1544/69 DES RATES
vom 23 . Juli 1969

über die zolltarifliche Behandlung von Waren, die im persönlichen Gepäck der Reisen
den eingeführt werden

Gemeinsamen Zolltarifs befreit, sofern die Einfuhr
keinen kommerziellen Charakter hat und der Gesamt
wert dieser Waren je Person fünfundzwanzig Rech
nungseinheiten nicht übersteigt.

(2 ) Für Reisende unter fünfzehn Jahren können die
Mitgliedstaaten diesen Freibetrag bis auf zehn Rech
nungseinheiten verringern.

(3 ) Ubersteigt der Gesamtwert mehrerer Waren je
Person den Betrag von fünfundzwanzig Rechnungs
einheiten bzw. den nach Absatz 2 festgesetzten Be
trag, so wird die Befreiung bis zur Höhe dieser Be
träge für diejenigen Waren gewährt, für die bei ge
trennter Einfuhr diese Befreiung hätte gewährt wer
den können ; eine Aufteilung des Wertes der ein
zelnen Waren ist hierbei nicht zulässig.

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Ar
tikel 28,

nach Kenntnisnahme von dem Verordnungsentwurf
der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nachdem am 1 . Juli 1968 der Gemeinsame Zolltarif
in Kraft getreten ist, erscheint es angebracht, die Vor
schriften über die zolltarifliche Behandlung von Wa
ren, die im persönlichen Gepäck der Reisenden ein
geführt werden, auf Gemeinschaftsebene zu über
prüfen.

Die Erhebung der Zölle, mit denen diese Waren be
lastet werden können, wirft für die Zollverwaltungen
komplizierte Probleme auf, da solche Einfuhren sehr
häufig sind, rasch abgefertigt werden müssen und
viele verschiedenartige Waren betreffen, deren Zoll
wert bei Berücksichtigung der einzelnen Warengat
tungen des Zolltarifs gering ist.

Eine Gemeinschaftsregelung für Zollerleichterungen
im Reiseverkehr zwischen Drittländern und der Ge
meinschaft erweist sich daher als notwendig.

Diese Erleichterungen müssen sich auf die nichtkom
merzielle Einfuhr von Waren durch Reisende be
schränken —

Artikel 2

( 1 ) Bei der Einfuhr der nachstehend bezeichneten
Waren gelten für die Befreiung von den Zöllen des
Gemeinsamen Zolltarifs folgende mengenmäßige Be
schränkungen :

a) Tabakwaren :

— Reisende mit Wohnsitz außerhalb Europas :
bis zu 400 Zigaretten
oder 200 Zigarillos (Zigarren mit einem

Stückgewicht von höch
stens 3 g)

oder 100 Zigarren
oder 500 g Rauchtabak ;

— Reisende mit Wohnsitz in Europa :
200 Zigaretten

oder 100 Zigarillos (Zigarren mit einem
Stückgewicht von höch
stens 3 g)

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

TITEL I

Zollfreiheit

Artikel 1

( 1 ) Waren, die im persönlichen Gepäck der Rei
senden eingeführt werden, sind von den Zöllen des
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oder 50 Zigarren
oder 250 g Rauchtabak ;

b ) alkoholische Getränke :
— destillierte Getränke und Spirituosen mit einem
Alkoholgehalt von mehr als 22° : 1 Normal
flasche (0,70 bis 1 1 )
oder

destillierte Getränke und Spirituosen, Aperitifs
aus Wein oder Alkohol, mit einem Alkohol
gehalt von 22° oder weniger ; Schaumweine,
Likörweine : insgesamt 2 Liter
und

— nicht schäumende Weine : insgesamt 2 Liter ;

c) Parfüms : 50 Gramm
und

Toilettenwasser : V4 Liter.

deren Gesamtwert je Person fünfundachtzig Rech
nungseinheiten nicht übersteigt, sofern die Einfuhr
keinen kommerziellen Charakter hat.

(2 ) Bei der Ermittlung des in Absatz 1 genannten
Gesamtwerts wird

— der Wert der Waren, für welche die Befreiung
nach Artikel 1 gewährt worden ist, bis zur Höhe
der in diesem Artikel genannten Beträge in An
satz gebracht ;

— der Wert der Waren, für welche die Befreiung
nach Artikel 2 Absatz 1 gewährt worden ist, außer
Ansatz gelassen.

(3 ) Der pauschale Zollsatz nach Absatz 1 ist auf
Waren des Kapitels 24 des Gemeinsamen Zolltarifs
nicht anwendbar.

Artikel 6

Der pauschale Zollsatz nach Artikel 5 wird nicht an
gewandt, wenn der Reisende vor Beginn der Zoll
abfertigung nach diesem Zollsatz die Verzollung der
Waren nach den im Zolltarif für sie vorgesehenen
Sätzen beantragt hat. In diesem Fall werden alle Wa
ren, die Gegenstand der Einfuhr sind, nach den im
Zolltarif für sie vorgesehenen Sätzen verzollt, wovon
jedoch die Freibeträge nach Artikel 1 und/oder die
Freimengen nach Artikel 2 Absatz 1 bis zu der in
diesen Artikeln genannten Höhe ausgenommen sind .

TITEL III

Allgemeine Vorschriften

Artikel 7

Im Sinne dieser Verordnung gelten als Einfuhren, die
keinen kommerziellen Charakter haben, solche,
a ) die gelegentlich erfolgen und
b) die sich ausschließlich aus Waren zusammenset
zen , die zum persönlichen Ge- oder Verbrauch der
Reisenden oder in ihrem Haushalt oder die als
Geschenk bestimmt sind ; dabei dürfen diese Wa
ren weder durch ihre Eigenart noch durch ihre
Menge zu der Besorgnis Anlaß geben, daß die
Einfuhr aus geschäftlichen Gründen erfolgt.

Artikel 8

Die Mitgliedstaaten können den Betrag der Inlands
währung, der sich bei Umrechnung der in den Arti
keln 1 und 5 in Rechnungseinheiten genannten Be
träge ergibt, auf- bzw. abrunden .

Artikel 9

In Teil I Titel II Buchstabe B des Anhangs zur Ver
ordnung (EWG) Nr. 950/68 des Rates vom 28 . Juni
1968 über den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ) werden
folgende Worte gestrichen :

(2) Reisenden unter fünfzehn Jahren kann für die
in Absatz 1 Buchstaben a) und b) genannten Waren
keine Befreiung gewährt werden.

(3 ) Im Rahmen der in Absatz 1 festgesetzten men
genmäßigen Begrenzungen und unter Berücksichti
gung der Einschränkung des Absatzes 2 wird der
Wert der in Absatz 1 aufgeführten Waren bei der
Ermittlung der in Artikel 1 genannten Freibeträge
außer Ansatz gelassen.

Artikel 3

Bei der Ermittlung der in Artikel 1 genannten Frei
beträge wird außer Ansatz gelassen :
— der Wert der persönlichen Reiseausrüstung, die
vorübergehend eingeführt oder im Anschluß an
ihre vorübergehende Ausfuhr wiedereingeführt
wird ;

— der Wert von Büchern, Zeitungen und Zeit
schriften.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten können Wert und/oder Menge
der zu befreienden Waren niedriger festsetzen, wenn
diese Waren wie folgt eingeführt werden :
— im Rahmen des Grenzverkehrs ;
— durch das Personal der im Verkehr zwischen
Drittländern und der Gemeinschaft eingesetzten
Verkehrsmittel .

TITEL II

Verzollung zum Pauschalsatz

Artikel S

( 1 ) Ein pauschaler Zollsatz von 10 vom Hundert
des Wertes wird nach Ausnutzung der Freibeträge
nach Artikel 1 und/oder der Freimengen nach Artikel
2 Absatz 1 auf die Waren angewandt, die im persön
lichen Gepäck der Reisenden eingeführt werden und H ABl . Nr. L 172 vom 22 . 7 . 1968 , S. 1 .
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Die Kommission teilt diese Informationen den ande
ren Mitgliedstaaten mit.

a) in Absatz 1 : „oder im persönlichen Gepäck der
Reisenden eingeführt werden" ;

b ) in Absatz 3 : „oder der Reisende".
Artikel 10

Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über
die Bestimmungen, die er zur Anwendung dieser
Verordnung erläßt.

Artikel 11

Diese Verordnung tritt am 1 . September 1969 in
Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 23 . Juli 1969 .
Im Namen des Rates

Der Präsident

J. M. A. H. LUNS

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1545/69 DES RATES
vom 23. Juli 1969

über die zolltarifliche Behandlung von Tabakwaren, die in Kleinsendungen an natür
liche Personen eingehen

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 28 ,
nach Kenntnisnahme von dem Verordnungsentwurf
der Kommission,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Verordnung (EWG) Nr . 950/68 des Rates vom
28 . Juni 1968 über den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 )
sieht vor, daß unter gewissen Voraussetzungen auf
Waren, die in Kleinsendungen an natürliche Personen
eingehen, der pauschale Zollsatz von 10 vom Hun
dert des Wertes angewandt wird ; die Anwendung
dieses pauschalen Zollsatzes auf die Waren des
Kapitels 24 des Gemeinsamen Zolltarifs bringt für
diese einen übermäßigen Zollvorteil mit sich ; dieser
pauschale Zollsatz ist daher nicht auf die genannten
Waren anzuwenden —

In Teil I Titel II Buchstabe B des Anhangs zur Ver
ordnung (EWG) Nr. 950/68 erhält Absatz 1 folgende
Fassung :

„( 1 ) Ein pauschaler Zollsatz von 10 vom Hun
dert des Wertes wird auf Waren angewandt, die
in Kleinsendungen an natürliche Personen einge
hen, soweit solchen Einfuhren keine kommerziel
len Erwägungen zugrunde liegen . Auf Waren des
Kapitels 24 wird dieser pauschale Zollsatz nicht
angewandt."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . September 1969 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 23 . Juli 1969 .
Im Namen des Rates

Der Präsident

J. M. A. H. LUNS

H ABl. Nr. L 172' vom 22 . 7 . 1968 , S. 1 .


